
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 28 (1912)

Heft: 26

Rubrik: Verbandswesen

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 16.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


<5djnjetjetif<J)er ©eroerbe»
ocretn unb Xtnfallt»erfic^c=

rung. ®er errceiterte Sor=
ftanb be§ ©cbroeij. ©eroerbe»

pereinS, b b- bet ßentral»
porftanb unb Sertreter pou

48 fcfjroeig. ffacbperbanben non fmnbroerf, ©eroerbe» uni)
Kleininbuflrie, etflätten in Dlten in ftarf befuebter
Strung bie ©eroerbeoertretung im SerroaltungSrat ber
unfallDerficbernng mit blofj. groei, refp. brei SJlitgfiebern
afô abfolut nngeniigenb unb al§ ber geroerblidjen Slrbeiter»
iCgaft im SerbättniS gur elf», refp. 13-gliebrigen Ser»
tretung ber ©rofjinbuftrie nicht entfpredjenb. ®ie @e»
rociglten haben fid) gurgett nict)t an ber Serroaltung ju
beteiligen. 3)ie »fentraüeitung foil beim SunbeSrat biefe
fetellungnabme an £>anb ber Slrbeiterfiatiftif unb ber
-öran^enteilung begrtinben.

®er ifirtberifcb^antonale $anöroerf3» uuö ©eroerbe»

?®^,^lt SRontag ben 7. Dftober im ipotel „Dörnen"
w Steilen feine biesjäbrige ©elegiertenoerfammlung ab.
4«gttm ber Serfammlung pormittagS b<rt£> H Uhr-
paupttraftanben bilben neben ben üblichen Sereinige»
'egaften jroei Sorträge : 1. ©rünbung einer iranien»

UtifaUoerficf)erungsfaffe unter ben Sftitgliebern bei
atonalen fpanbroerfs» unb ©eroerbeoetelnS, Referent
Jtattortalrat ®r. Dbinga. 2. ®te für |)anbroerf unb

2>octy flöget-, tuer gu gcljn toeift, luenn e$ frommt.

©emerbe roiebtigften Steuerungen im Qioilgefet) unb im
reoibierten Dbligationenrecfjt, ^Referent ®r. ©piefj. Stach
ben Serbanblungen finbet ein gemeinfantes SJlittageffen
ftatt unb baran anfcE)liefjenb : Sefucij ber fantonaien

lanbroirtfchaftlicfjen Sluifteltung unb ber bamit oerbunbenen
S3egir£§= ©eroerbeauSfieüung.

2)er Cantonale ©eroerfieoereiu ©cböffhaufeu Per»

fenbet feinen 28.—30. SabreSbericbt per Slpril 1909 bt§
31. SJtärg 1912. ©r fiellt fiel) bie Slufgabe, ba§ ©eroerbc»
roefen unb bie Snbuftrie bei ÜantonS ©cbaffbaufen
gu förbern. Um biefe Stufgabe gu erfüllen, Peranftaltet
er Vorträge, ©jfurfionen unb ®utfe. @r förbert ba§

Sebrlingiroefen, inbem er bie SebrlingSprüfungen buret)»

fül)rt unb an bie geprüften Sefyrlinge ißrämien abgibt.
®urct) ba§ Sebrlingëpatronat ermöglici)t er bie Seauf»
fict)tignng unb Unterftü|ung unbemittelter Seljrlinge.
®er Setein unterhält ein eigenes ßefegimmer, eine reiä)=

baltige Sibliotbef unb einen ßefegitfel. SDurclf baS Su=

formationSbüro ermöglicht er feinen SRitgliebern, gu

gang mäßigem greife luSfunft gu erhalten unb geriet)»

liebe Setretbungen beforgen gu laffen. gür tsebub beS

einbeimifeben ©eroerbeS, für ©infitbtung ber Piertel»

jährlichen SteebnungSftetlung unb görberung ber Sar»
gabtung erläfjt er fofifpielige ^ßublifationen. ©obann
Peranftaltet ber Serein alle groei Sabre einen SluSftug
ober einen gamilienabenb. SluS bem Sabreëberiâ)te unb
au§ obigem Programm ergiebt fidf, bafjbiefer Serein
beftrebt ift, baS ©eroerbetoefen nach 3Röglict)£eit_gu för»
bern. 2)ie fantonaien Sebörben anerfennen beffen rege

Schweizerischer Gewerbe-
verein und Unfalloersiche-
rung. Der erweiterte Vor-
stand des Schweiz Gewerbe-
Vereins, d h. der Zentral-
vorstand und Vertreter von

48 schweiz. Fachverbänden von Handwerk, Gewerbe- und
Kleinindustrie, erklärten in Ölten in stark besuchter
Sitzung die Gewerbeoertretung im Verwaltungsrat der
Unfallversicherung mit bloß zwei, resp, drei Mitgliedern
als absolut ungenügend und als der gewerblichen Arbeiter-
lchaft im Verhältnis zur elf-, resp. 13-gliedrigen Ver-
lretung der Großindustrie nicht entsprechend. Die Ge-
wählten haben sich zurzeit nicht an der Verwaltung zu
beteiligen. Die Zentralieitung soll beim Bundesrat diese

Stellungnahme an Hand der Arbeiterstatistik und der
ànchenteilung begründen.

Der zürcherisch-kantonale Handwerks- und Gewerbe-
hält Montag den 7. Oktober im Hotel „Löwen"

w Meilen seine diesjährige Delegiertenversammlung ab.
Aegmn der Versammlung vormittags halb 11 Uhr. Die
Haupttraktanden bilden neben den üblichen Vereinsge-
'haften zwei Vorträge: 1. Gründung einer Kranken-
und Unfallversicherungskasse unter den Mitgliedern des
antonalen Handwerks- und Gewerbeoereins, Referent
nationalrat Dr. Odinga. 2. Die für Handwerk und

Doch klüger, wer zu gehn weiß, wenn es frommt.

Gewerbe wichtigsten Neuerungen im Zivilgesetz und im
revidierten Obligationenrecht, Referent Dr. Spieß. Nach
den Verhandlungen findet ein gemeinsames Mittagessen
statt und daran anschließend: Besuch der kantonalen
landwirtschaftlichen Ausstellung und der damit verbundenen
Bezirks- Gewerbeausstellung.

Der Kantonale Gewerbeverein Schaffhausen ver-
sendet seinen 28.—30. Jahresbericht per April 1909 bis
31. März 1912. Er stellt sich die Aufgabe, das Gewerbe-
mesen und die Industrie des Kantons Schaffhausen

zu fördern. Um diese Aufgabe zu erfüllen, veranstaltet
er Vorträge, Exkursionen und Kurse. Er fördert das
Lehrlingswesen, indem er die Lehrlingsprüfungen durch-
führt und an die geprüften Lehrlinge Prämien abgibt.
Durch das Lehrlingspatronat ermöglicht er die Beauf-
sichtignng und Unterstützung unbemittelter Lehrlinge.
Der Verein unterhält ein eigenes Lesezimmer, eine reich-
haltige Bibliothek und einen Lesezirkel. Durch das In-
formationsbüro ermöglicht er seinen Mitgliedern, zu
ganz mäßigem Preise Auskunft zu erhalten und gerich-
liche Betreibungen besorgen zu lassen. Für «schütz des

einheimischen Gewerbes, für Einführung der viertel-
jährlichen Rechnungsstellung und Förderung der Bar-
zahlung erläßt er kostspielige Publikationen. Sodann
veranstaltet der Verein alle zwei Jahre einen Ausflug
oder einen Familienabend. Aus dem Jahresberichte und
aus obigem Programm ergiebt sich, daß dieser Verein
bestrebt ist, das Gewerbewesen nach Möglichkeit zu för-
dern. Die kantonalen Behörden anerkennen dessen rege
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SCcitigfeit, tnbem fte Ujm afijäbrlicb namhafte finanzielle
Unterftüipngen juroeifen. ©anj befonberl aber foflten
alle inbufirießen, ©eroerbetreibenben, Ijanbroerfer, @e=

fcbäftlinbaber unb Sabenbefiger, jointe ade greunbe be§
MittetftanbeS i£)n unterftügen unb förbern Ejetfen, tnbem
fie ihm beitreten. Der Borftanb bemerft in feinem ©in»
tabimggfcbreiben u. a. :

„Die heutigen roirtfdbaftticf)en SSertjältniffe finb berart,
baff mir moi)I nicht befonberl £)erbor^u[)eben braueben,
baf ber $ufammenfcf)Iuf3 aller ©eroerbetreibenben brin»
genb nötig ift. SBir erroarten barum beftimmt, baff unferm
Berbanbe nicht nur re<f)t biete ©injetmitgtieber beitre»
ten, fonbern bag fid) enblidb aucE) bie beftetjenben SBei*
fterbereine otfne Stulnabme uns all gadEjfeftionen an»
gtiebern merben." ifSräfibent ift jjerr 3. ®. Clingen»
berg Mofer; ©efretär: |jerr ©. 3eâter=Kefier beibe itt
@d)aff£)aufen.

Sdinieijcr. eatibesausfteHung in Sern 1914.

©inla&mtg pr Beteiligung in i)er 21.©ruppe: Baum»
fünft, Möbel, £>aaô= unb Küchengeräte, fanitäre

Slntagen, ©ptetroaren.
Bacbbem im Stprit biefel QafireS ber Stufruf bei

•Bentratfomiteel pr Beteiligung an ber SanbeSaulfteßung
erfcfyienen ift, gelangt beute bal Komitee ber 21. ©ruppe:
Baumfunft, Möbel, jpaul» unb Küchengeräte, fanitäre
Stntagen, ©pietroaren, mit einem Stufruf an aße Qnter»
effenten p einer recfjt regen Beteiligung.

©I merben fämttidje in ber ©cbroetj tjergefteßten
©egenftänbe, bie in bal ©ebtet ber 21. ©ruppe faßen,
pgetaffen, b. b- el rairb jebermann ©etegentjett geboten,
ftd) an ber Slulfteßung p beteiligen unter ber Bebingung,
bag bie ©egenftänbe quatitatio ^eroorragenb unb bei»
halb auifteüungiroürbig finb.

SBir netjmen im befonbern gerne an, baff fieb an ber
Slulfteßung aud) Heinere ©eroerbetreibenbe redfjt pt)treic^
beteiligen merben, melctje, obroobt fie nur einen be=

fdjränften Slrbeiilfreil t)aben, buret) itjre ©rjeugniffe ben
Beroeii p erbringen oermögen, bag aud) unfer Çanb»
roerî fünftterifdie Boßenbung aufroeifen fann.

Dal ©ruppenfomitee roirb ftd) bemühen, bei ber
©inteitung ber Stuifteßungitjaße unb bei ber Qnftaßation
ber Stuifteßungigegenftänbe ben Slulfteflern beftmögtid)
entgegenpfonimen. ©I roirb t)auptfäct)tict) aud) fein
Stugenmerf barauf rieten, bag bie Stulfteßungen ber in
ber ©ruppe oereinigten ©mitarbeiten tteinerer Meifier
einerfeiti unb ber ein abgefcgtoffenel ©angei bitbenben
©rpugniffe inbuftriefler Unternehmungen anberfeiti fid)
nietjt ungünftig beeinfluffen, fonbern gtücfttd) ergänzen.

Dal ©ruppenfomitee t)at in feiner ©itpng oom
4. $uti a. c. bef'djtoffen, fjauptfädßid) aud) bureb $örbe=
rung, eoeniuefl Drganifation oon Kolleftioaul»
fte Hungen bai $ntereffe ber Stulfteßunglbefucber auf
unfere ©ruppe p teufen.

©I finb pr ©rteidtjterung ber Drganifation fotetjer
Koßeftioaulfteßungen fotgenbe Untergruppterungen cor»
genommen roorben:

1. Baumf un ft, SBotpungi» unb Slulftattunglroefen,
Kunftgeroerbe.

a) ©efdjloffene Bäume jeber Slrt, oorbitbtid) mobern
möbliert unter Suptpng funftgeroerbtidjer ©egen»
ftänbe, Bilber tc., ©mpfangiräume, ffeftfäte, Dielen,
Borfäte, Berauben, 3Bot)n=, BibSotßef», Muftf»,
Bauet)», Biflarbjimmer, ©peife», Damen», Herren»,
©d)taf=, Kinber», Dienfibotenjimmer, Qunggefeßen»
jimmer, Sitetier, SBart» unb ©predjpnmer, Küchen,
9Bafd^füdt)en unb fanitäre Stniagen, roie Bab» unb
ïoitettenrâume je.

b) ©efdtjtoffene Bäume biefet Slrt, jebodt) in bifiori»
fcE)en ©tilformen.

II. ^nnenauiftattung, einzelne SJlöbet, fjaui»
geräte, Küdbengeräte jc.

a) ©anje ffimmereinrid)tungen ofjne umbauten Baum.
b) ©injetmöbet: 3:ifcE)e, ©d)ränfe, ©tübte, ©pieget,

Balfon unb Beranbamöbet, ©artenmöbet, Btflarbi,
SBanb^ unb ©tanbubren.

c) Qnnenbeforation : £apeprerarbeiten, ffenfterbeto»
rationen, ©olbteiften, Baumen, Beteucbtungiförpenc.

d) Küchengeräte, fanitäre ©egenftänbe, S£oitette=3lrtife(.
e) 3^ûwïotbrtïTQreri, Bürftenroaren.
f) ©pietmaren, Korbroaren, Ktnberroagen.
®ie Stuifteßung ber I. Untergruppe ift ati „©ruppen»

Koßeftioauifteflung" oorgefeben (fiebe Begtement für bie

Sluifteßer, Slrt. 81, Sit. i a).
3n ben Untergruppen Ia unb Ib fönnen einzelne

jfirmen für ftd) aflein ober in Berbtnbung mit anbeut

Çanbmerfern, roie Baufdbreiner, ©ipfer, SJiafer, STape»

ierer, ^»afner ec, auifteßen, eoent. unter SJÎitroirfuna,
bejro. Seitung eines Streb,itefteti ober anbern KünftterS,
bem fpejieß ber ©ntrourf unb bie aßgemeine Slnorbnutig
bei Baumei übertaffen merben fann.

2)ai ©ruppenfomitee gebenft, bie Drganifation ber

Koßeftioauifteßung für bie Untergruppen Ia unb Ib
(Berfebr sroifdben bem 3snt^aUomitee unb bem 3tui»

fteßer, ®iipofition ber oerfd)iebenen Bäume ec) fetbft

p übernehmen, unb nimmt infotgebeffen ©injetanmet»
bungen burdb beitiegenbei prooiforifdbei Slnmetbuttas»

formulât in boppetter Stuifertigung entgegen.
2)iefe Stnmetbungen baben in Bepg auf ben

bebarf oorerft unoerbinbtidben ©baïûfter. ®er Stnmet»

bung ift ein SBöbetierungigrunbrifj 1:20 mit jBajp
angaben unb Berteitung ber fünfter (mögtidjft nur ttaef)

einer ©eitel beipfügen. Bad) reebtjeitig unb genügenb

eingegangenen Stnmetbungen roirb oom Komitee ein Ber»

teitunpiplan entworfen, roobei bie jjißereffen einei feben

Stuifteßeri mögtidbft geroabrt roerben foßen. ®tefer Ber»

teilungiptan roirb ben Stngemetbeten umgebenb pr Kennt»

nii gebracht, ©in reger Berfebr jroifcben ©ruppenfomitee
unb Sluiftefler roirb eine mögtiebft ooße Berftänbigung
geroäbrteiften. ®ai Komitee roirb ftdE) ferner pr lut'
gäbe madjen, ben Stuifteßern 3trd)iteften unb anbete

Künftler ati Mitarbeiter, eoent. Mitausfteßer p oer»

mittein unb babei foroobt bie betreffenben Sanbesteite

at§ audb bie fünftterifeben @efid)t?punfte be§ Stusftettert

berüdftebtigen. Bereinigt fieb eine fjitma mit anbetu

|)anbroerfern, eoent. Künfttern, fo bleibt e§ ib* übet»

taffen, fämttid^e Beteiligte atë Éusftefler anpmetöen, fo»

fern bie Betreffenben nidtjt auf eigene Koften fid) um

Stusfteßunggprojeft beteitigen. Bom ©ruppenfomitee ab«'

roirb oertangt, bag gemeinfame Sluifteßer einel obet

mehrerer Bäume einen Bertreter beftimmen, ber allem

mit bem Komitee oerfebrt unb Pflichten unb Bedjie

gegenüber ber Stuifteßung! teitung erfüflt unb aße

ftärungen mit rechtlicher Sßirfung für fämtlic^e Beteilig

entgegennimmt. übrigen b^ßun Î5i6 im Begteme' t

für bie Sluifteßer (B. 31.) oom Slpril 1912 feftgetegt«

Beftimmungen ihre ooße ©üttigfeit.
3n bie II. Untergruppe fönnen fieb ©inptaulP«

bireft unb befinitio*) bei ber SMreftion ber Sanbesaum

fteßung anmetben.
Slber aud) in biefer Untergruppe roirb bie BiW

oon „freien Koßeftioaulfteßungen" (f. B. St., SW» °

Sit. 1 b) begrügt.

*) 3tnmelbef(beine für befimtioe 3lnmelbungen roerben 3"L
effenten auf Verlangen mit bent Stegtement für bie
toftenfrei pgefebiett burd) bie „©cbroeijerifdje Sanbelauîft«' »

in aSern".
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Tätigkeit, indem sie ihm alljährlich namhafte finanzielle
Unterstützungen zuweisen. Ganz besonders aber sollten
alle industriellen, Gewerbetreibenden, Handwerker, Ge-
schäftsinhaber und Ladenbesitzer, sowie alle Freunde des
Mittelstandes ihn unterstützen und fördern helfen, indem
sie ihm beitreten. Der Vorstand bemerkt in seinem Ein-
ladungsschreiben u. a. :

„Die heutigen wirtschaftlichen Verhältnisse sind derart,
daß ivir wohl nicht besonders hervorzuheben brauchen,
daß der Zusammenschluß aller Gewerbetreibenden drin-
gend nötig ist. Wir erwarten darum bestimmt, daß unserm
Verbände nicht nur recht viele Einzelmitglieder beitre-
ten, sondern daß sich endlich auch die bestehenden Mei-
stervereine ohne Ausnahme uns als Fachsektionen an-
gliedern werden." Präsident ist Herr I. G. Klingen-
berg-Moser; Sekretär: Herr C. Jezler-Keller beide in
Schaffhauseu.

Schweizer. LmdeMsstellW m Ber» im.
Einladung zur Beteiligung in der 21. Gruppe: Raum-

knnst, Möbel, Haus- und Küchengeräte, sanitäre
Anlagen, Sptelwaren.

Nachdem im April dieses Jahres der Aufruf des
Zentralkomitees zur Beteiligung an der Landesausstellung
erschienen ist, gelangt heute das Komitee der 21. Gruppe:
Raumkunst, Möbel, Haus- und Küchengeräte, sanitäre
Anlagen, Spielwaren, mit einem Aufruf an alle Inter-
essenten zu einer recht regen Beteiligung.

Es werden sämtliche in der Schweiz hergestellten
Gegenstände, die in das Gebiet der 21. Gruppe fallen,
zugelassen, d. h. es wird jedermann Gelegenheit geboten,
sich an der Ausstellung zu beteiligen unter der Bedingung,
daß die Gegenstände qualitativ hervorragend und des-
halb ausstellungswürdig sind.

Wir nehmen im besondern gerne an, daß sich an der
Ausstellung auch kleinere Gewerbetreibende recht zahlreich
beteiligen werden, welche, obwohl sie nur einen be-
schränkten Arbeitskreis haben, durch ihre Erzeugnisse den
Beweis zu erbringen vermögen, daß auch unser Hand-
werk künstlerische Vollendung aufweisen kann.

Das Gruppenkomitee wird sich bemühen, bei der
Einteilung der Ausstellungshalle und bei der Installation
der Ausstellungsgegenstände den Ausstellern bestmöglich
entgegenzukonimen. Es wird hauptsächlich auch sein
Augenmerk darauf richten, daß die Ausstellungen der in
der Gruppe vereinigten Einzelarbeiten kleinerer Meister
einerseits und der ein abgeschlossenes Ganzes bildenden
Erzeugnisse industrieller Unternehmungen anderseits sich

nicht ungünstig beeinflussen, sondern glücklich ergänzen.
Das Gruppenkomitee hat in seiner Sitzung vom

4. Juli a. e. beschlossen, hauptsächlich auch durch Förde-
rung, eventuell Organisation von Kollektivaus-
stellungen das Interesse der Ausstellungsbesucher auf
unsere Gruppe zu lenken.

Es sind zur Erleichterung der Organisation solcher
Kollektivausstellungen folgende Untergruppierungen vor-
genommen worden:

l. Raumkunst, Wohnungs- und Ausstattungswesen,
Kunstgewerbe,

a) Geschlossene Räume jeder Art, vorbildlich modern
möbliert unter Zuziehung kunstgewerblicher Gegen-
stände, Bilderzc., Empfangsräume, Festsäle, Dielen,
Vorsäle, Veranden, Wohn-, Bibßiothek-, Musik-,
Rauch-, Billardzimmer, Speise-, Damen-, Herren-,
Schlaf-, Kinder-, Dtenstbotenzimmer, Junggesellen-
zimmer, Atelier, Wart- und Sprechzimmer, Küchen,
Waschküchen und sanitäre Anlagen, wie Bad- und
Toilettenräume zc.

b) Geschlossene Räume dieser Art, jedoch in histori-
schen Stilformen.

II. Innenausstattung, einzelne Möbel, Haus-
geräte, Küchengeräte zc.

u) Ganze Zimmereinrichtungen ohne umbauten Raum.
I>) Einzelmöbel: Tische, Schränke, Stühle, Spiegel,

Balkon und Verandamöbel, Gartenmöbel, Billards,
Wand und Standuhren,

o) Innendekoration: Tapeziererarbeiten, Fensterdeko-
rationen, Goldleisten, Rahmen, Beleuchtungskörperzc.

ä) Küchengeräte, sanitäre Gegenstände, Toilette-Artikel,
a) Zelluloidwaren, Bürstenwaren,
k) Spielwaren, Korbwaren, Kinderwagen.
Die Ausstellung der I. Untergruppe ist als „Gruppen-

Kollektivausstellung" vorgesehen (siehe Reglement für die

Aussteller, Art. 81, Al. 1 a).

In den Untergruppen la und Ib können einzelne

Firmen für sich allein oder in Verbindung mit andern

Handwerkern, wie Bauschreiner, Gipser, Maler, Tape-
zierer, Hafner zc, ausstellen, event, unter Mitwirkung,
bezw. Leitung eines Architekten oder andern Künstlers,
dem speziell der Entwurf und die allgemeine Anordnung
des Raumes überlassen werden kann.

Das Gruppenkomitee gedenkt, die Organisation der

Kollektivausstellung für die Untergruppen Is. und Ib
(Verkehr zwischen dem Zentralkomitee und dem Aus-

steller, Disposition der verschiedenen Räume zc) selbst

zu übernehmen, und nimmt infolgedessen Einzelanmel-
düngen durch beiliegendes provisorisches Anmeldungs-
formular in doppelter Ausfertigung entgegen.

Diese Anmeldungen haben in Bezug auf den Platz-

bedarf vorerst unverbindlichen Charakter. Der Anmel-

dung ist ein Möbelierungsgrundriß 1:20 mit Maß-

angaben und Verteilung der Fenster (möglichst nur nach

einer Seite l beizufügen. Nach rechtzeitig und genügend

eingegangenen Anmeldungen wird vom Komitee ein Ver-

teilungsplan entworfen, wobei die Interessen eines jeden

Ausstellers möglichst gewahrt werden sollen. Dieser Ver-

teilungsplan wird den Angemeldeten umgehend zur Kennt-

nis gebracht. Ein reger Verkehr zwischen Gruppenkomitee
und Aussteller wird eine möglichst volle Verständigung
gewährleisten. Das Komitee wird sich ferner zur Auf-

gäbe machen, den Ausstellern Architekten und andere

Künstler als Mitarbeiter, event. Mitaussteller zu ver-

Mitteln und dabei sowohl die betreffenden Landesteile

als auch die künstlerischen Gesichtspunkte des Ausstellers

berücksichtigen. Vereinigt sich eine Firma mit andern

Handwerkern, event. Künstlern, so bleibt es ihr über-

lassen, sämtliche Beteiligte als Aussteller anzumelden, ff
fern die Betreffenden nicht auf eigene Kosten sich am

Ausstellungsprojekt beteiligen. Vom Gruppenkomitee aber

wird verlangt, daß gemeinsame Aussteller eines oder

mehrerer Räume einen Vertreter bestimmen, der allein

mit dem Komitee verkehrt und Pflichten und Rê
gegenüber der Ausstellungsleitung erfüllt und alle Er-

klärungen mit rechtlicher Wirkung für sämtliche Beteiligte

entgegennimmt. Im übrigen haben die im Regleiue '

für die Aussteller (R. A.) vom April 1912 festgelegte"

Bestimmungen ihre volle Gültigkeit.
In die II. Untergruppe können sich Einzelaussteller

direkt und definitiv*) bei der Direktion der Landes«^

stellung anmelden.
Aber auch in dieser Untergruppe wird die BiliM'

von „freien Kollektivausstellungen" (s. R. A., Art. d-

Al. 1 d) begrüßt.

*) Anmeldescheine für definitive Anmeldungen werden
essenten auf Verlangen mit dem Reglement für die
kostenfrei zugeschickt durch die „Schweizerische LandesauM -

in Bern".
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